
 

Vorlage Nr. 2022/092 
 

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 
BÜRGERSERVICE 

 
131.17 / 21 NBr 

Balingen, 07.03.2022 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Verwaltungsausschuss  öffentlich am 05.04.2022 Vorberatung 
Ortschaftsrat Heselwangen  öffentlich am 21.04.2022 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 26.04.2022 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Zustimmung zu Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Balingen, 
Abteilung Balingen 
 
 
 
   
 
Beschlussantrag: 
 

1. Der Wahl von Herrn Sebastian Adrion zum Abteilungskommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Balingen, Abteilung Balingen, wird zugestimmt. 

 
2. Der Wahl von Herrn Matthias Kröner zum stellvertretenden Abteilungskommandanten 

der Freiwilligen Feuerwehr Balingen, Abteilung Balingen, wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Keine. 
 
Besonderer Hinweis: 
 

Keiner. 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 

Die Wahlen der Abteilungskommandanten der Feuerwehr sowie deren Stellvertreter bedürfen 
gem. § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg (FwG) in Verbindung mit § 10 
Abs. 5 und Abs. 13 der Feuerwehrsatzung der Stadt Balingen der Zustimmung des Gemeinde-
rates. 
 
Nachdem sich der bisherige Abteilungskommandant Florian Rebholz und sein Stellvertreter 
Jochen Rapp nach Ablauf einer fünfjährigen Amtszeit nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung 
gestellt haben, wurde bei der Hauptversammlung der Abteilung Balingen am 05. März 2022 
Herr Sebastian Adrion mit erforderlichen Stimmenmehrheit zum neuen Abteilungskommandan-
ten und Herr Matthias Kröner zum neuen stellvertretenden Abteilungskommandant der Abtei-
lung Balingen gewählt. 
 
Herr Adrion sowie Herr Kröner verfügen über die persönlichen Voraussetzungen für diese Äm-
ter. 
 
Zur Erlangung der erforderlichen fachlichen Qualifikation werden Herr Adrion und Herr Kröner in 
Kürze die entsprechenden Führungslehrgänge an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal absol-
vieren. 
 
 
 
Jens Keucher  
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